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Eindruck, als ob nunmehr bedeutend vermehrte Bundes-
mittel für Altersfürsorge verfügbar seien, muß nachdrück-
lieh darauf hingewiesen werden, daß vom Bund den Kan-
tonen etwa 10 und der Stiftung „Für das Alter" 1% Mil-
iionen Franken für die Unterstützung der rund 100 000

bedürftigen Greise zugewiesen werden, was nicht einmal
Fr. 10 im Monat für den Einzelnen ausmacht. Das ist
Grund genug, in der freiwilligen Liebes-
tätigkeit zu Gunsten des notleidenden
Alters nicht müde zu werden. W. Ammann.

Verordnung
über die Gewährung eines Bundesbeitrages an die

Schweiz. Stiftung „Für das Alter" zur Unterstützung
bedürftiger Greise, (Vom 1. September 1939.)

Der schweizerische Bundesrat, in Anwendung des Bundes-
beschlusses über den Vollzug der Ubergangsbestimmung zu Art.
34quater der Bundesverfassung betreffend Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung vom 21. Juni 1939

beschließt:
Art. 1.

Der schweizerischen Stiftung „Für das Alter", mit Sitz in Zürich,
wird vom 1. Januar 1939 hinweg für die Dauer von drei Jahren zur
Unterstützung bedürftiger Greise ein Bundesbeitrag von jährlich
1,5 Millionen Franken ausgerichtet.

Art. 2.

Der Bundesheitrag ist durch die Stiftung im Rahmen ihrer bis-
herigen Tätigkeit gemäß den im Bundesbeschluß über den Vollzug
der Ubergangsbestimmung zu Art. 34quater der Bundesverfassung
betreffend Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 21. Juni 1939
hinsichtlich der Unterstützung bedürftiger Greise enthaltenen Bestim-
mungen zu verwenden.

Art. 3.

Der Bundesbeitrag wird je zur Hälfte im Januar und auf 1. Juli
dem Direktionskomitee der Stiftung ausbezahlt. Dieses hat ihn unter
die kantonalen Stiftungskomitees zu verteilen. Der Bund vergütet
keine Zinsen.
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Der Bundesbeitrag ist je zur Hälfte nach Maßgabe der Schwei-
zerischen Wohnbevölkerung des einzelnen Kantons und nach Maß-
gäbe der Anzahl der im Kanton wohnenden Personen schweizerischer
Nationalität von über 65 Jahren zu verteilen. Bei der Ermittlung
der kantonalen Anteile hat das Direktionskomitee außerdem das vor-
jährige Sammlungsergebnis im betreffenden Kanton, sowie Zuwen-
düngen des Kantons und der Gemeinden aus eigenen Mitteln an die
Stiftung angemessen zu berücksichtigen. Der bezügliche Beschluß des
Direktionskomitees unterliegt der Genehmigung des Bundesrates.

Art. 4.

Der Durchführung dieser Fürsorge sind neue Erhebungen über
die persönlichen Verhältnisse der Gesuchsteller zugrunde zu legen,
soweit nicht hinreichende periodische Revisionen der Unterstützungs-
fälle durchgeführt werden.

Art. 5.

Die Organe der Stiftung haben zur Abklärung der für die
Beurteilung der Unterstützungsberechtigung im einzelnen Fall maß-
gebenden Verhältnisse Fragebogen aufzustellen. Diese haben sich
vor allem auf folgende Punkte zu erstrecken:

1. Personalien des Gesuchstellers: Geschlechtsname,
Vorname, Geburtstag, Heimat- und Wohngemeinde, Beruf oder
sonstige Erwerbstätigkeit:

2. Finanzielle Verhältnisse des Gesuchstellers:
a) Einkommen aus Berufs- oder sonstiger Erwerbstätigkeit, Pen-

sion, Rente (einschließlich solcher aus einer staatlichen Ver-
Sicherung) ;

b) anderweitige Unterstützung (aus Bundesmitteln, durch die
öffentliche Fürsorge der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde oder
des Heimat- oder Wohnsitzkantons, sowie durch kantonale
und Gemeinde-Altersbeihilfen und private Wohltätigkeits-
einrichtungen, wie Hilfsvereine und dergl,);

c) Vermögen (Nutzungs- bezw. Verkehrswert).
3. Familienverhältnisse des Gesuchstellers: Fami-

lienstand, Unterstützungspflichten, Verdienst- und Vermögensver-
hältnisse des Ehegatten, sowie der nach Art. 328/329 ZGB unter-
stützungspflichtigen Blutsverwandten.
Die Organe der Stiftung sind ermächtigt, dieses Fragenschema zu

erweitern.
Die Fragebogen bedürfen der Genehmigung des Bundesamtes für

Sozialversicherung.

Art. 6.

Der beantwortete Fragebogen ist durch den Gesuchsteller oder
seinen gesetzlichen Vertreter eigenhändig zu unterzeichnen. Die
gemachten Angaben sind, soweit überprüfbar, in Zweifelsfällen als
den Tatsachen entsprechend amtlich zu bescheinigen. Der vorschrifts-
gemäß ausgefüllte Fragebogen gilt als Unterstützungsgesuch.
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Art. 7.

Aus Bundesmitteln dürfen nur bedürftige Personen schweize-
rischer Nationalität unterstützt werden, die im Kanton ihren zivil-
rechtlichen Wohnsitz haben. Dabei sind Angehörige anderer Kantone
den Kantonsangehörigen gleichzustellen.

Die Kantonalkomitees haben der in Art. 14 des Bundesbeschlusses
vorgesehenen kantonalen Zentralstelle alle erforderlichen Aufschlüsse
zu erteilen, insbesondere ein Verzeichnis der aus Bundesmitteln
Unterstützten und der diesen gewährten Unterstützungsbeträge zuzu-
stellen.

Art. 8.

Der Bundesrat übt die Aufsicht über die Verwendung des Bundes-
beitrages durch die Stiftung aus. Jahresbericht und -rechnung des
Direktionskomitees, denen Kopien der Rechnungs- und Tätigkeits-
berichte der Kantonalkomitees über die ihnen durch das Direktions-
komitee oder vom Kanton zugewiesenen Anteile am Bundesbeitrag
beizufügen sind, bedürfen der Genehmigung des Bundesrates; des-
gleichen Beschlüsse allgemeiner Natur der Stiftung über die Durch-
führung der Bundesaltersfürsorge.

Das Direktionskomitee und die Kantonalkomitees haben jährlich
nach einem durch das Bundesamt für Sozialversicherung aufzustellen-
den und abzugebenden Erhebungsbogen einen statistischen Bericht
über die Verwendung der Bundesmittel einzureichen.

Art. 9.

Der Bundesrat verkehrt mit der Stiftung durch Vermittlung des
Bundesamtes für Sozialversicherung.

Er bestellt zwei Vertreter im Direktionskomitee der Stiftung.
Diesen stehen die gleichen Rechte zu wie den übrigen Mitgliedern
des Komitees. Die Stiftungsorgane haben ihnen zuhanden des Bundes-
rates auf Verlangen über alle die Tätigkeit der Stiftung betreffenden
Vorgänge Aufschluß zu erteilen.

Der Bundesrat behält sich vor, das Rechnungswesen und die
Geschäftstätigkeit der Stiftung jederzeit nachprüfen zu lassen.

Die Kantonsregierungen sind berechtigt, einen Vertreter in das
kantonale Komitee der Stiftung abzuordnen.

Art. 10.

Die vorliegende Verordnung tritt am 1. September 1939 in Kraft.
Auf den gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung über die Gewährung
eines Bundesbeitrages von einer Million Franken an die Schweize-
rische Stiftung „Für das Alter" zur Unterstützung bedürftiger Greise,
vom 1. Mai 1934, außer Kraft.

Das Volkswirtschaftdepartement ist mit dem Vollzug beauftragt.
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